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Text 

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und auf Einschränkung der 
Verarbeitung 

§ 45. (1) Jede betroffene Person hat das Recht, vom Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung 
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten sowie die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Die Berichtigung oder Vervollständigung kann 
erforderlichenfalls mittels einer ergänzenden Erklärung erfolgen, soweit eine nachträgliche Änderung mit 
dem Dokumentationszweck unvereinbar ist. Der Beweis der Richtigkeit der Daten obliegt dem 
Verantwortlichen, soweit die personenbezogenen Daten nicht ausschließlich aufgrund von Angaben der 
betroffenen Person ermittelt wurden. 

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten aus eigenem oder über Antrag der betroffenen 
Person unverzüglich zu löschen, wenn 

 1. die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, 

 2. die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder 

 3. die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist. 

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung 
einschränken, wenn 
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 1. die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreitet und die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, oder 

 2. die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke im Rahmen der Wahrnehmung einer ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgabe weiter aufbewahrt werden müssen. 

Im Falle einer Einschränkung gemäß Z 1 hat der Verantwortliche die betroffene Person vor einer 
Aufhebung der Einschränkung zu unterrichten. 

(4) Der Verantwortliche hat die betroffene Person schriftlich über eine Verweigerung der 
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung und 
über die Gründe für die Verweigerung zu unterrichten. Der Verantwortliche hat die betroffene Person 
über die Möglichkeit zu unterrichten, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen. 

(5) Der Verantwortliche hat die Berichtigung von unrichtigen personenbezogenen Daten der 
zuständigen Behörde, von der die unrichtigen personenbezogenen Daten stammen, mitzuteilen. 

(6) In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gemäß Abs. 1 bis 3 
hat der Verantwortliche alle Empfänger der betroffenen personenbezogenen Daten in Kenntnis zu setzen. 
Die Empfänger sind verpflichtet, die ihrer Verantwortung unterliegenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich zu berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. 

(7) Art. 12 DSGVO findet sinngemäß Anwendung. 
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